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Aufgrund des § 32 Satz 1 des Infektions
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587), verord
net die Landesregierung:

Artikel 11)

Änderung der Dritten Verordnung
zur Bekämpfung des CoronaVirus

Die Dritte Verordnung zur Bekämpfung
des CoronaVirus vom 14. März 2020 (GVBl.
S. 161), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 16. April 2020 (GVBl. S. 262), wird wie
folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 Nr. 1 werden nach dem Wort
„dienstlichen“ ein Komma und das
Wort „schulischen“ eingefügt. 

b) In Abs. 5 Satz 2 werden die Wörter
„insbesondere in öffentlichen Ver
kehrsmitteln und beim Einkauf,“ ge
strichen.

c) Als Abs. 6 wird angefügt: 

„(6) In den Fahrzeugen des öffent
lichen Personennahverkehrs ist eine
MundNasenBedeckung zu tragen.
MundNasenBedeckung im Sinne
des Satz 1 ist jede Bedeckung vor
Mund und Nase, die aufgrund ihrer
Beschaffenheit unabhängig von einer
Kennzeichnung oder zertifizierten
Schutzkategorie geeignet ist, eine
Ausbreitung von übertragungsfähigen
Tröpfchenpartikeln oder Aerosolen
durch Husten, Niesen oder Ausspra
che zu verringern. Satz 1 gilt nicht für
Kinder unter 6 Jahren oder Personen,
die aufgrund einer gesundheitlichen
Beeinträchtigung oder Behinderung
keine MundNasenBedeckung tragen
können. Das Tragen einer MundNa
senBedeckung ist für die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter des öffentli
chen Personennahverkehrs entbehr
lich, soweit anderweitige Schutzmaß
nahmen, insbesondere Trennvorrich
tungen, getroffen werden.“

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 1 wird das Wort „oder“ durch ein
Komma ersetzt.

b) In Nr. 2 wird der Punkt nach dem Wort
„begeht“ durch das Wort „oder“ er
setzt.

c) Als Nr. 3 wird angefügt:

„3. entgegen § 1 Abs. 6 in Fahrzeu
gen des öffentlichen Personen
nahverkehrs keine MundNasen
Bedeckung trägt.“

Artikel 22)

Änderung der Vierten Verordnung
zur Bekämpfung des CoronaVirus

Die Vierte Verordnung zur Bekämpfung
des CoronaVirus vom 17. März 2020 (GVBl.
S. 167), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 16. April 2020 (GVBl. S. 262), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 7 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 4 werden die Wörter „und
den OnlineHandel.“ durch ein
Komma ersetzt.

bb) Als Nr. 5 wird angefügt:

„5. den OnlineHandel.“

b) Abs. 8 Satz 4 wird aufgehoben.

c) Als Abs. 8a wird eingefügt: 

„(8a) Das Betreten des Publikums
bereichs von Einrichtungen nach 
Abs. 7 Satz 1 sowie Satz 2 Nr. 1, 2
und 4 ist nur gestattet, wenn für die
gesamte Dauer des Aufenthaltes eine
MundNasenBedeckung getragen
wird. MundNasenBedeckung im Sin
ne des Satz 1 ist jede Bedeckung vor
Mund und Nase, die aufgrund ihrer
Beschaffenheit unabhängig von einer
Kennzeichnung oder zertifizierten
Schutzkategorie geeignet ist, eine
Ausbreitung von übertragungsfähigen
Tröpfchenpartikeln oder Aerosolen
durch Husten, Niesen oder Ausspra
che zu verringern. Satz 1 gilt nicht für
Kinder unter 6 Jahren oder Personen,
die aufgrund einer gesundheitlichen
Beeinträchtigung oder einer Behinde
rung keinen MundNasenSchutz tra
gen können. Das Tragen einer Mund
NasenBedeckung ist für die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter von Einrich
tungen nach Abs. 7 Satz 1 sowie 
Satz 2 Nr. 1, 2 und 4 entbehrlich, so
weit anderweitige Schutzmaßnah
men, insbesondere Trennvorrichtun
gen, getroffen werden.“

2. Nach § 4 Nr. 5 wird als Nr. 5a eingefügt: 

„5a. den Vorgaben des § 1 Abs. 8a
nicht während der gesamten
Dauer des Aufenthalts im Publi
kumsbereich von Einrichtungen
nach Abs. 7 Satz 1 sowie Satz 2
Nr. 1, 2 und 4 eine MundNasen
Bedeckung trägt,“
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Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 27. April 2020
in Kraft.
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Wiesbaden, den 21. April 2020

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

K l o s e

D e r  M i n i s t e r
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  Sp o r t

B e u t h
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Aufgrund des § 41 Abs. 7 und des § 54,
jeweils in Verbindung mit § 68 Abs. 1, des
Hessischen Lehrerbildungsgesetzes vom
29. November 2004, zuletzt geändert durch
Gesetz vom 5. Februar 2016 (GVBl. S. 30),
verordnet der Kultusminister:

Artikel 1

Änderung der Verordnung zur 
Durchführung des Hessischen 

Lehrerbildungsgesetzes

Die Verordnung zur Durchführung des
Hessischen Lehrerbildungsgesetzes vom
28. September 2011 (GVBl. I S. 615), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 20. März
2018 (GVBl. S. 41), wird wie folgt geändert:

1. Dem § 38 Abs. 5 werden die folgenden
Sätze angefügt:

„Satz 3 ist nicht anzuwenden, soweit eine
unterrichtspraktische Prüfung wegen des
eingeschränkten Unterrichtsbetriebs in
folge der CoronaVirusPandemie nicht
durchgeführt werden kann. An die Stelle
der unterrichtspraktischen Prüfung tritt
ein Kolloquium, in dem die Prüfungskan
didatin oder der Prüfungskandidat mit
dem Prüfungsausschuss mündlich die
Ausarbeitung aus der schriftlichen Über
prüfung erörtert. Dabei finden die planeri
schen Überlegungen, fachliche Aspekte
und die methodische Umsetzung auch im
Hinblick auf einen möglichen Medienein
satz Berücksichtigung. Den kalendari
schen Zeitraum, in dem Satz 7 bis 9 an
zuwenden sind, legt die Hessische Lehr
kräfteakademie durch Erlass fest.“

2. Dem § 42 Abs. 3 werden die folgenden
Sätze angefügt:

„Satz 1 und 2 gelten entsprechend, so
weit das Modul im Prüfungssemester
nach § 44 Abs. 2 Satz 2 wegen des ein
geschränkten Unterrichtsbetriebs infolge
der CoronaVirusPandemie nicht durch
geführt werden kann. Den kalendari
schen Zeitraum, in dem Satz 3 anzuwen
den ist, legt die Hessische Lehrkräfteaka
demie durch Erlass fest.“

3. § 50 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 wird der Punkt am
Ende durch ein Semikolon und die

Wörter „Abs. 13 bleibt unberührt.“ er
setzt.

b) Nach Abs. 12 wird als Abs. 13 ange
fügt:

„(13) Soweit es wegen des einge
schränkten Unterrichtsbetriebs infolge
der CoronaVirusPandemie nicht
möglich ist, Lehrproben mit Lerngrup
pen durchzuführen, werden die Prü
fungslehrproben nach § 47 des Hessi
schen Lehrerbildungsgesetzes auf die
Anfertigung von Unterrichtsentwürfen
und deren Erörterung mit dem Prü
fungsausschuss beschränkt. Die un
terrichtspraktische Prüfung wird ab
weichend von Abs. 1 bis 11 wie folgt
durchgeführt:

1. die Prüfungskandidatin oder der
Prüfungskandidat legt zwei Un
terrichtsentwürfe vor, für die 
Abs. 10 Satz 2 bis 4 entspre
chend gilt;

2. die Prüfungskandidatin oder der
Prüfungskandidat erörtert mit
dem Prüfungsausschuss münd
lich die Unterrichtsentwürfe; die
Erörterung dauert in der Regel
60 Minuten und kann statt in Prä
senzform auch in elektronischer
Form stattfinden, insbesondere in
Form einer Videoschaltkonfe
renz.

Den kalendarischen Zeitraum, in dem
Satz 1 und 2 anzuwenden sind, legt
die Hessische Lehrkräfteakademie
durch Erlass fest.“

4. Dem § 51 Abs. 3 wird der folgende Satz
angefügt:

„Die mündliche Prüfung kann statt in Prä
senzform auch in elektronischer Form
stattfinden, insbesondere in Form einer
Videoschaltkonferenz.“

Artikel 21) 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 20. April 2020
in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. März
2021 außer Kraft.

Dritte Verordnung
zur Änderung der Verordnung zur Durchführung 

des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes*)

Vom 17. April 2020

Wiesbaden, den 17. April 2020

D e r  H e s s i s c h e  K u l t u s m i n i s t e r  

P r o f .  D r .  L o r z

*) Ändert FFN 322135
1) Die vorstehende Verordnung wurde nach § 7 Abs. 1 Verkün

dungsgesetz am Montag, den 20. April 2020 bekannt gemacht.
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Aufgrund des § 16 Abs. 1 des Hessi
schen Gesetzes über den öffentlichen Ge
sundheitsdienst vom 28. September 2007
(GVBl. I S. 659), zuletzt geändert durch Ge
setz vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82), verord
net der Hessische Minister für Soziales und
Integration:

§ 1

Durchführung von Praxiseinsätzen

Abweichend von § 31 Abs. 1 Satz 2 der
PflegeberufeAusbildungs und Prü fungs 
verord nung vom 2. Oktober 2018 (BGBl. I 
S. 1572), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307),
kann die Praxisanleitung auch durch Perso
nen erfolgen, welche die Voraussetzungen
von § 4 Abs. 3 der PflegeberufeAusbil 
dungs und Prüfungsverordnung erfüllen.

§ 2
Zusammensetzung des
Prüfungsausschusses

Abweichend von § 33 Abs. 1 Satz 3 der
PflegeberufeAusbildungs und Prüfungs 
verord nung kann Prüferin oder Prüfer sein,
wer keine Erlaubnis zum Führen der Berufs
bezeichnung nach § 1 Abs. 1, § 58 Abs. 1
oder 2 oder § 64 des Pflegeberufegesetzes
vom 24. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 13. Januar
2020 (BGBl. I S. 66), besitzt. Satz 1 gilt nur,
wenn sich die Hochschulprüfungsberechti
gung auf eine pflegerische oder fachver
wandte Disziplin bezieht.

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der

Verkündung in Kraft. Sie tritt am 31. Dezem
ber 2027 außer Kraft.

Verordnung
über die hochschulische Pflegeausbildung*)

Vom 16. April 2020

Wiesbaden, den 16. April 2020

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n  

K l o s e

*) FFN 322144
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